
Digitale Versorgung-Gesetz
(DVG)

19.07.2019Audi BKK

15.05.2019: Referentenentwurf

10.07.2019: Kabinettsbeschluss

Inkrafttreten: Am Tag nach der Verkündung

Eckdaten Inhalte

Versicherte erhalten Anspruch auf digitale 
Gesundheitsanwendungen

Telematikinfrastruktur wird erweitert

Weiterentwicklung elektronische 
Patientenakte

Telemedizin wird gestärkt

Verwaltungsprozesse durch Digitalisierung 
vereinfacht

Förderung digitaler Innovationen durch KK

Innovationsfonds fortgeführt u. 
weiterentwickelt

Verfahren zur Überführung in die 
Regelversorgung

Finanzielle Effekte

Kostenwirkung auf Audi BKK. Höhe noch nicht 
seriös einschätzbar. Digitalisierungsprojekte 
kosten zum Start hin immer Geld und die 
Einsparpotenziale werden erst zu einem 
späteren Zeitpunkt sichtbar.

Gesamtpaket positiv. 


